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Frau, 10 man könnte eS ſchon als eime Art negativer Mitwirkung
bezeichnen. Es iſt nicht notwendig, daß mit brutaler Gewalt die  2
ſelben verhindert; wird CS un ruhiger, aber beſtimmter Form tun,
die ur ſeiner Frau vor den oft grundloſen Warnungen des
Arztes mindern ſuchen; eher ſich bereit zeigen verzichten,
wirklich ganz gewiß das Leben n Gefahr käme, aber ihr keinen Auf
ſchub geben.

ber berechtigt waäre CEL jedenfalls auch, und wenn andere Mittel
nichts nützen, verpflichtet, die Hilfsmittel ſeiner Frau vernichten.
Sie ſind ſein Recht, einen geordneten Verkehr verlangen.
6 wie dieſes Recht durch eine gemäßigte Gewaltanwendung
zwingen kann, kann EL auch irgendwelche Gewalt brauchen, den Miß
rau verhindern.

en wir zum hluſſe alles zuſammen, ˙ obliegen dem
Manne folgende en Aus Liebe muß ETL den Irrtum ſeiner
Frau aufklären; kann dann den Verkehr verlangen; aber dieſelbe
Tugend verpflichtet ihn, ihr keinen Aufſchub geben, ſie zu mahnen,
gegebenenfalls die Hilfsmittel zu beſeitigen. Hat dieſe Liebespflichten
zur Verhinderung der Sünde erfüllt, und wendet die Frau doch Im
geheimen wieder derartige Mittel d ſo kann ET mit ihr verkehren,
ſolange ETL nicht Gewißheit hat ber ihr ſündhaftes Verfahren.
Erfüllt jene Liebespflichten ni ſo wird jede Verlangen und
Leiſten des Verkehres eine ſündhafte Mitwirkung der Sünde
die euſ

El die ſeine Frau begeht.

&  nnsbruck Schmitt.
ypnoſe ein Erziehungsmittel?) Hugo, ein Volks  —

ſchullehrer, beklagt ſich einem Tzte gegenüber ber die Mißerfolge,
die bisher bei der Erziehung der Kinder, beſonders ſeiner eigenen
Söhne, erlebte. Trotz aller Sorgfalt, die auf eine methodiſche Er
ziehung verwende, bemerkte manchen ſeiner Schüler grobe ſitt
liche Gebrechen. Der Arzt Tteilt ihm den Rat, das Heilmittel der
noſe gebrauchen; durch die Suggeſtion der noſe habe e
bei Bekämpfung ſündhafter Neigungen und Gewohnheiten ſchon öfters
erfreuliche Erfolge erzielt Hugo, der einer freiſinnigen Weltan
chauung huldigt und darum kein Freund der Prieſter iſt, wendet

doch m dieſer ſo wichtigen Angelegenheit den Seelſorger und
erbittet ſich deſſen Meinungsäußerung ber das vom Tzte vor
ſchlagene Erziehungsmittel, ſii überhaupt ber die nach ſeiner 2nſicht
zweckmäßigſte Methode zur Erreichung beſſerer Erziehungsfrüchte.
Welche Ratſchläge wird ih der Seelſorger erteilen müſſen?

Daß Hugo bei der Kindererziehung Mißerfolge erlebte, wird
niemanden wundernehmen. Wenn überhaupt die Seelenleitung die ATS
artium enannt wird, ſo gilt dies wohl vorzüglich von der Erziehungs⸗
kunſt Bei Ausübung derſelben wird auch der beſte Pädagog nicht
ſelten ſich enttäuſcht Dieſe Enttäuſchung cheint aber bei Hugo
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öfter al  U gewöhnlich einzutreffen. Daher ſowohl ſeine Klagen dem
Arzte gegenüber, als auch ſein demütiges Bekenntnis vor ſeinem eel
ſorger, eſſen Ratſchläge eL ich erbittet Die Autoren, die ſich
mit dem Studium der Hypnoſe beſchäftigen, ſind wohl einſtimmig
der nſicht, daß dieſelbe und die in ihr angewendete Suggeſtion
manchmal ſich als wirkſames Mittel erweiſe, ſowohl leibliche Uebel,
ſelbſt On unheilbare, als auch gewiſſe rankhafte Geiſtesanlagen und
ſittliche Gebrechen zu heilen.

Antonelli (Medicina pastoralis 375) ſpricht mit großer Be
geiſterung von den glänzenden Erfolgen, welche die noſe nicht
bloß bei Behandlung körperlicher Krankheiten, ondern auch bei Be
kämpfung pſychopathiſcher Zuſtände, der Kleptomanie, ſowie
ſündhafter Neigungen und Gewohnheiten (Trunkſucht, ſexuelle Ex  —
zeſſe U a.) bisher erzielt hat

Ie age, ob die Anwendung dieſes ittels vom Standpunkte
der Sittlichkeit Aus rlaubt ſei, wird von den meiſten Moraliſten
bejaht, jedoch Unter folgenden Bedingungen: Daß das körper⸗
liche oder ſeeli Leiden durch andere Mittel nicht behoben werden
kann; daß ferner der Arzt un Anwendung der noſe die nötige
Erfahrung beſitzt; daß eine Rechtſchaffenheit über jeden begründeten
Zweifel erhaben iſt und daß ur Beobachtung gewiſſer orſichts⸗
maßregeln jeder Mißbrauch der noſe ausgeſchloſſen iſt.

Aber trotz der ſo gerühmten glücklichen Erfolge der Hypnoſe
wird nan och ieſelbe als Erziehungsmittel, wenigſtens bei geiſtig
normalen Kindern, nicht anwenden dürfen. Selbſt bei geiſtig und
ſittlich zurückgebliebenen, reſp entarteten Kindern, deren Heilung
die opnoſe unter Umſtänden mit Nutzen angewende werden könnte,
ſollten vor allem die ſonſtigen Mittel der Pſychotherapie erſucht
werden. Erſt wenn dieſe fe  agen, könnte wohl die Hypnoſe
NI letztes Rettungsmittel denken. Mit Recht erklärt enn Pädagog
Herderſches Pädagogiſches Lexikon, Irt noſe „Schlechte Ge
wohnheiten (Stehlen, Trunkſucht, exuelle Laſter u w' ohne vor
hergehende andere Bemühungen durch hypnotiſche Suggeſtion eſſern
3u wollen, halten wir für unzuläſſig, da hiedurch die Selbſtändigkeit
de Wollens IM Hypknotiſierten ſtarke Einbuße erleidet.“

Hiemit iſt auch der Hauptgrund angedeutet, warum die Hypnoſe
N Erziehungsmittel für gewöhnlich abgelehnt werden muß Zweck
der Erziehung iſt 10 Charakterbildung und darum Willensbildung;
ieſe aber wird erſt möglich durch Angewöhnung Selbſtzucht,
durch Darbietung ſittlicher Motive, Ur den Hinweis auf höhere
Ideale, welche Phantaſie und Her (8 jungen Menſchen erfaſſen und
fur das Gute begeiſtern. ber für alle dieſe Erforderniſſe einer geſunden
Erziehung iſt die Abhängigkeit des Hypnotiſierten vom Hypnotiſator,
das Gebundenſein an deſſen Willen für gewöhnlich eher ein Hindernis
als ein Beförderungsmittel. Ein wirklicher U  en ließe ſich davon

dann erwarten, wenn gewiſſe pf

pathiſche Zuſtände des Zöglings
„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. 1917
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einer gedeihlichen Euhung entgegenſtehen, welche bisher durch 94
wöhnliche Heilmittel nicht behoben werden onnten

Die Aufgabe eines Er ziehers zeichnet Dr Krieg ehrbu der
Pädagogik 272) mit folgenden Worten: 7•  e Erziehung hat beim
Kinde angeborne, ſündhafte Züge zu bekämpfen und zurückzudämmen,
ſittliche Mißbildungen umzuſchaffen, Fehlerhaftes zurecht zurichten und
dem Willen die wahre Richtung geben; kurz die kranke Qtur 3u
läutern, die geläuterte zu kräftigen, damit des Menſchen urſprüng

2

2
liche Natur möglichſt iederhergeſtellt werde. Und da der Menſch
das Sittliche Gottes Geſetz oder Wille) frei Aus ſich tun muß

die Erziehung leitet zu freiem Handeln ſo iſt der Zögling
uN jenem freien Handeln notwendig zu üben und zu kräftigen, amit
die edlere und höhere Seite ſeiner atur, die freie und herrſchende
werde.

Wenn nun nach dem Geſagten der Seelſorger dem Iim Kaſus
erwähnten Lehrer den Rat erteilen wird, vont Gebrauch der ſe
Abſtand nehmen, wird EL zugleich dieſe günſtige Gelegenheit
greifen, die Aufmerkſamkeit des Jugendbildners auf die Quellen

öherer, übernatürlicher Kräfte hinzulenken, auf Erziehungsmittel, die
derſelbe bisher infolge ſeines Freiſinnes von ſeinem Erziehungspro⸗
M ausgeſchaltet atte, auf die Hilfsmittel der Religion. Eine
gedeihliche Erziehung muß die göttliche Offenbarung, den Glauben,
zur Grundlage aben; denn ſie allein bietet jene mächtigen Motive
ind zugleich jene erhabenen deale (das Leben der Heiligen des Alten
und Neuen Bundes, beſonders das Leben Ve

ſu), welche die Jugend
für das Ute begeiſtern und ſie kräftig zur Uebung der Selbſtver⸗
leugnung anſpornen, ohne welche die Bildung des Charakters nicht
möglich iſt. arum ſagt der genannte Autor (⁴ d. 2730. „Die
natürliche Sittlichkeit iſt für die Erziehung nicht ausreichend, auch
nicht zuläſſig; die natürliche OTA iſt ſich viel kraftlos, un

ſicher und matt, dem Zögling Im Leben den nötigen Halt zu
bieten; die chriſtliche Welt⸗ und Lebensanſchauung einzupflanzeu,
iſt die Hauptaufgabe der Erziehung.“ Daraus ergibt ſi aber
auch die hochwichtige Folgerung: „Die Funktion des Erziehers iſt
eine Art ſeelſorglicher Tätigkeit. Sie räg nach ihrer höheren, das
iſt geiſtigen Seite, ſeelſorglichen Charakter; ſie iſt nächſt der kirchlichen
Seelſorge die vornehmſte Tätigkeit; beide Tätigkeiten greifen tief
ineinander ein, nd ſie ihrer Idee gerecht werden, heben und
ördern ſie ſich gegenſeitig in erfolgreichſter Weiſe 2

Hat ugb bisher den wichtigſten Faktor einer gedeihlichen
ziehung, die Religion, grundſätzlich verſchmäht, ſo ging folgerichtig
auch mn Ausübung ſeiner Berufstätigkeit nicht Hand in Hand nrit
dem Seelſorger; hat vielleicht deſſen erzieheriſche Tätigkeit n
Ule und Gemeinde Urch ſeine verderblichen Grundſätze, wenigſtens
ur ſein böſes Beiſpiel geſchädigt. Die beklagten Mißerfolge Iu der
Erziehung, beſonders der eigenen Kinder, ſind wo großenteils dieſem
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Umſtande zuzuſchreiben. Es gibt eine Suggeſtion ohne Hypnoſe,
deren influſſe ich niemand, allerwenigſten die unreife Jugend,
entziehen kann und die auf die Charakterbildung derſelben von der
nachhaltigſten Wirkung iſt Man Lr  2 Uunter dieſer Suggeſtion
die Beeinfluſſung des Zöglings von Seite der Umgebung, in der
lebt; des Charakters, der en und böſen Eigenſchaften des Er  V
ziehers, vor allem der Eltern; er und böſer Gewohnheiten der
Familie, welcher e angehört; ebenſo von Seite des erkehr mit
Jugendgenoſſen, der Lektüre, Unterhaltung w., kurz des Milieus,
M dem ſich der junge Menſch efindet Vergebens wird man ſelbſt
die erprobteſten Erziehungsmittel anwenden, wenn der Zögling dem
verderblichen Einfluſſe einer unchriſtlichen Umgebung ausgeſetzt iſt,
namentlich ein religionsfeindlicher Ei in der Familie xſcht
der zugehört. Ein erfahrener Schulmann behauptet mit Recht
Ustria 0V 256) „Elternhaus, Geſellſchaft, Staat ind für
die Geiſtesrichtung der meiſten Menſchen entſcheidender als Unter  2  2
richt und Zucht In der Schule.“ Aus dem bisher Geſagten ergibt
ſich aber für den Erzieher die weitere Folgerung: „Wenn die Sitt
lichkeit aus dem Glauben ebt und mit dem Glauben tirbt, iſt
eS für die Erziehung eine Pflicht, ein kräftiges Glaubensleben Iim
Kinde anzubahnen, Pflicht Ur einen jeden der Erziehung be⸗
teiligten Faktor.“

Hugo var wo bisher, eil m freiſinniger Welt und Lebens⸗
anſchauung befangen, für Erwägungen unzugänglich. Nun aber
dürfte EL infolge ſeiner Mißerfolge, die er auf ſeine Seele allen,
eines eſſeren belehrt, für heilſame Ermahnungen empfänglicher ſein,
namentlich für olche, die, wie die oben angeführten, aus dem Kreiſeerfahrener Schulmänner ommen. Der Seelſorger ird darum die
günſtige Stimmung des Lehrers benützen, auf deſſen Geſinnungund äußeres Verhalten, namentlich auf deſſen Erziehungstätigkeit,heilſam einzuwirken und ihm die Pflicht der Religion und deren
praktiſchen Ausübung, ſowie deren Notwendigkeit einer gedeihlichenJugenderziehung 3u klarerem Bewußtſein bringen. Hat die bis  2
herige entmutigende rfahrun den freiſinnigen Lehrer überzeugt,daß pädagogiſche Wiſſenſchaft, natürliches ſchick und ſelbſt der
gewiſſenhafteſte Berufseifer allein nicht ausreichen, Uum in der Jugend⸗
erziehung die erwünſchten Erfolge erzielen, ˙o wird ſich vielleichtnicht mehr der Erkenntnis verſchließen, daß der Pädagog wohl
anzen und begießen kann, daß aber das Gedeihen von oben, von
Gottes Segen ommt; EL wird ſich dann zugleich beſtimmen aſſen
auch den Gebrauch der Gnadenmittel der 1 In ſein Lebens—
und Erziehungsprogramm aufzunehmen.

Der ſelige Gabriel Perboir, der zeitweilig Erzieher In einem
Klerikalſeminar war, tat den Ausſpruch In den Seelen kann man
ohne Gehet nichts Gutes wirken. Der chriſtliche, von lebendigemChriſtentum beſeelte Erzieher pflegt darum den Erfolg ſeiner hoch



132

wichtigen Berufstätigkeit vor allem von demjenigen zu erwarten, 3u
dem die heilige Kirche Im Pfingſthymnus Veni Sanete Spiritus
betet Lava. quod 681 Sordidum: riga, quod 68t aridum; Sana,
quod S8t saueium; ecte. quo St rigidum; fOVve, quod 681
rigidum; Tege quod est devium.

Mautern. Fr Leitner 88 R

VI (Anzeige eines Prieſters beim Militärgericht.)
Im Kriegsgebiet ommt ein Bauer, der chon ſeit Jahren den
kramenten ferngeblieben war, aber durch chwere Heimſuchungen Gottes
heilſam erſchüttert wurde, 3u einem ihm unbekannten Beichtvater und
egte ein reumütiges Sündenbekenntnis ab Zuletzt 49 ſich an!

EL habe einen rieſter Spionageverdacht dem Militärgericht
angezeigt, eil durch Hörenſagen angebliche Aeußerungen,
die derſelbe Gunſten der Feinde gemacht Aben ſoll, erfahren hatte.
Er habe eben, emerkt der Bauer, früher die Geiſtlichen nicht leiden
können; aber jetzt reue eS ihn, umal da der angezeigte rieſter nach
längerer Unterſuchungshaft freigeſprochen wurde. Der Beichtvater iſt
ſehr erfreut über dieſe Bekehrung und bedauert daher ſb mehr, die
Abſolution verweigern müſſen, da * ſich III eine dem Papſte
mn beſonderer Weiſe vorbehaltene Exkommunikation handle. Der Bauer
erſchri über dieſe Antwort nicht wenig und meint: venn uv nicht
zur Kommunion gehen dürfe, önne Er auch nicht mehr beichten
gehen, das Gerede der Leute wäre ihm U Aarg Auf dieſe Worte
hin laubt der Beichtvater, die Losſprechung doch geben zu können
und entläßt den Pönitenten zufrieden, nachdem ihm eine größere
Buße auferlegt hat

Fragen: War der Bauer wirklich der Exkommunikation ver
fallen? 2. Hat CU durch das Denunzieren des Prieſters chwer
geſündigt und, venn 10, welche Verpflichtung hat b denſelben?

3 Wie iſt das Verhalten de Beichtvaters zu beurteilen?
In rage kommt die der dem Papſte ſpeziell reſervierten

Exkommunikationen: ogentes Sive ireete Sive indirecte 4U-
dices laicos 40 trahendum 20 SuulIII tribunal Persona 6CCle—
Siasticas praeter Canonieas dispositiones. Am nner  2³¹  — 1886
hat zwar da heilige Offizium erklärt, daß Unter den COgentes hier
uUuLr „Geſetzgeber und andere Autoritäten“ gemeint ſeien; doch Pius
hat durch Dekret Oktober 1911 dieſe Einſchränkung Qus⸗
drücklich widerrufen. Der mn ede ſtehenden Exkommunikation ver

fallen nunmehr: quicunque privatorum, laici Sacrive ordinis, nartes

feminaeve, Dersonhas quasvis cclesiasticas Sive II eriminali
Sive In Civili. Hu potestatis eclesiastieae permissu, 20 tri-
una. laicorum vVOocant ibique adesse püblice compellunt. Cłaã
AP 18 III Dàã 556.) Das gilt ohne weifel für alle, welche
einen rieſter beim weltlichen Richter denunzieren, da dieſer wegen
der ſtaatlichen Geſetze 9  gen iſt, den Denunzierten vor Gericht


